
In Anlehnung an die Beschlussempfehlung des Bau-, Verkehrs- und Planungsausschusses 
vom 17.02.2003 empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss ebenfalls das Architekturbüro 
Männle mit den Leistungsphasen 8 und 9 zu beauftragen, jedoch nur auf der Grundlage des 
Mindestsatzes. 

 




